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Rathaus Waldkirch
Tel. 07681 404 0
Fax 07681 404 179
Mail: postkorb@stadt-waldkirch.de
www.stadt-waldkirch.de

Allgemeine Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag   8.30 – 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 – 18.00 Uhr

zusätzlich telefonisch erreichbar:
Montag bis Mittwoch 14.00 – 15.30 Uhr

Ortsverwaltung Kollnau
Rathausplatz 1
Telefon 07681 4779 99 12 
Mail: ortsvorsteher-kollnau@stadt-waldkirch.de
Montag, Mittwoch, Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Buchholz
Am Drescheschopf 1
Telefon 07681 97 63 
Mail: ortsvorsteher-buchholz@stadt-waldkirch.de
Montag 14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr

Ortsverwaltung Siensbach
Talbachstraße 31
Telefon 07681 88 01
Mail: ortsvorsteher-siensbach@stadt-waldkirch.de
Donnerstag 18.00 - 20.00 Uhr

Ortsverwaltung Suggental
Talstraße 34
Telefon 07681 205 94 16 
Mail: ortsvorsteher-suggental@stadt-waldkirch.de
Montag 18.00 - 20.00 Uhr

Wohnungswirtschaft
Gartenstraße 5
Telefon 07681 408 90
Mail: info@wowi-waldkirch.de

Technische Betriebe
Breitmatte 3
Telefon 07681 474 35 10
Bereitschaftstelefon 07681 474 35 20

Stadtwerke GmbH
(Strom, Gas, Wasser, Straßenbeleuchtung)
Fabrikstraße 15
Telefon 07681 477 88 90
Störung: Tel. 07681 493 99 95
Mail: info@sw-waldkirch.de

Öffnungszeiten Bürgerservice:
Montag und Dienstag  8.00 – 15.30 Uhr
Mittwoch und Freitag  8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  8.00 – 18.00 Uhr
1. Samstag im Monat  10.00 – 12.00 Uhr

Tourist-Information Waldkirch
Marktplatz 1–5, Tel. 07681 19433
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch 8.00 – 15.30 Uhr 
Donnerstag  8.00 – 18.00 Uhr 
Freitag  8.00 – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag 13.00 - 17.00 Uhr 
Sonntag 11.00 - 17.00 Uhr

Museumscafé Sonntag 14 - 17 Uhr geöffnet
Kirchplatz 14, Tel. 47 85 30
info@elztalmuseum.de
www.elztalmuseum.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und  
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 10.00 - 13.00 Uhr
Freitag und Samstag 10.00 - 13.00 Uhr
Schlettstadtallee 9, Tel. 2 41 47 
info@mediathek-waldkirch.de

Öffnungszeiten:
Di. bis Do. 17.00 - 21.00 Uhr
und jeden zweiten Freitag 

18.00 - 22.00 Uhr
nach Voranmeldung

Fabrikstraße 16, Tel. 47 47 09
hausderjugend@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag  8.30 - 11.30 Uhr 

Merklinstraße 19, Tel. 55 70
www.musikschule-waldkirch.de 

Rettungszentrum
Lange Str. 118, 79183 Waldkirch
Telefon Rettungszentrum 47 43 83-0
Notruf Feuerwehr 112 
info@feuerwehr-waldkirch.de
www.feuerwehr-waldkirch.de

Sprechzeiten:
Mittwoch und 
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr

Emmendinger Str. 3, Tel. 49 01 27
roteshaus@stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten: 
Montag bis Freitag nach Vereinbarung.

Freie Str. 17, Tel. 07681 474 08 57
www.stadtarchiv-waldkirch.de

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN
Vorwahl

Telefon (0 76 81)www.stadt-waldkirch.de
Schwimmbad-Allee 1, Tel. 474 10 30
schwimmbad@stadt-waldkirch.de
www.schwimmbad-waldkirch.de

Das Schwimmbad ist derzeit geschlossen. 
Das Schwimmbadteam dankt allen Gästen, 
die ins `s Bad gekommen sind und freut sich 
auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Öffentliche Bekanntmachungen

Fortsetzung auf Seite 4

Lfd. Nr. 1
Verkehrswert:     6.600,00 € 
Lfd. Nr. 2
Verkehrswert:     1.700,00 €
Weitere Informationen in einigen Tagen unter www.versteigerungspool.de 
Der Versteigerungsvermerk ist am 20.03.2023 in das Grundbuch eingetragen worden.
Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Rech-
te, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch 
nicht ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforde-
rung zur Abgabe von Geboten anzumelden und, wenn der Gläubiger widerspricht, 
glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Ge-
botes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem 
Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 
ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung 
des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens her-
beizuführen, widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des 
versteigerten Gegenstandes tritt.
Hinweis:
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine genaue Be-
rechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der Kündigung und 
der die Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung 
mit Angabe des beanspruchten Ranges schriftlich einzureichen oder zu Pro-
tokoll der Geschäftsstelle zu erklären.
Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung vorliegt und keine 
Änderungen eingetreten sind. Die Ansprüche des Gläubigers gelten auch als an-
gemeldet, soweit sie sich aus dem Zwangsversteigerungsantrag ergeben.
Gemäß §§ 67-70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit ver-
langt werden. Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu 
leisten. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.
Bietsicherheit kann unter anderem durch rechtzeitige Überweisung geleistet werden:
Überweisung auf folgendes Bankkonto mit den Verwendungszweck-Angaben
Empfänger: Bank:
Landesoberkasse Baden-Württemberg Baden-Württembergische Bank
IBAN: BIC:
DE51 6005 0101 0008 1398 63  SOLADEST600 
Verwendungszweck:
2440627040673, Az. 9 K 49/23, Name des Bieters, AG Emmendingen
Dem Gericht muss im Termin eine Buchungsbestätigung der Landesoberkasse 
Baden-Württemberg vorliegen; das Risiko hierfür trägt der Einzahler.
Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.
Amtsgericht Emmendingen 
– Vollstreckungsgericht –

lfd. 
Nr. Gemarkung Flur-

stück
Wirtschaftsart 

und Lage Anschrift m² Blatt

1 Denzlingen 7620 Landwirtschafts-
fläche

Innere 
obere Höhe 523 4029, 

BV 1

2 Denzlingen 1921 Waldfläche Käferhölzle 2.211 4029, 
BV 3

Datum Uhrzeit Raum Ort

Donnerstag, 
25.04.2024 10:15 Uhr II, Sitzungssaal

Amtsgericht Emmendingen
Karl-Friedrich-Straße 25
79312 Emmendingen

 

Aktenzeichen:  
 

10 K 2/19 

 

 

 

 

  Amtsgericht Emmendingen  

VOLLSTRECKUNGSGERICHT 

 

 
Terminsbestimmung:

 

Terminsbestimmung:
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Aktenzeichen:
9 K 49/23 

Emmendingen, 25.01.2024

öffentlich versteigert werden: 

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Denzlingen

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen): 
Freistehendes Zweifamilienhaus in Holzbauweise mit Garage im Kellergeschoss, 
Doppelgarage, Schuppen, Stellplatz im Freien, Bj. 1999, WF EG ca. 79 m², DG 
ca. 76 m², NF ca. 147 m²
Verkehrswert:     500.000,00 € 
Weitere Informationen in einigen Tagen unter www.versteigerungspool.de 
Der Versteigerungsvermerk ist am 18.07.2023 in das Grundbuch eingetragen wor-
den.
Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grund-
buch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der 
Aufforderung zur Abgabe von Geboten anzumelden und, wenn der Antragsteller 
widerspricht, glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des ge-
ringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungs-
erlöses den übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 
ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung 
des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens her-
beizuführen, widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des 
versteigerten Gegenstandes tritt.
Hinweis:
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine genaue Be-
rechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der Kündigung und 
der die Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung 
mit Angabe des beanspruchten Ranges schriftlich einzureichen oder zu Pro-
tokoll der Geschäftsstelle zu erklären.
Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung vorliegt und keine 
Änderungen eingetreten sind. Die Ansprüche des Gläubigers gelten auch als an-
gemeldet, soweit sie sich aus dem Zwangsversteigerungsantrag ergeben. 
Gemäß §§ 67-70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit ver-
langt werden.
Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu leisten. Sicher-
heitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.
Bietsicherheit kann unter anderem durch rechtzeitige Überweisung geleistet werden:
Überweisung auf folgendes Bankkonto mit den Verwendungszweck-Angaben

Empfänger: Bank:
Landesoberkasse Baden-Württemberg Baden-Württembergische Bank
IBAN: BIC:
DE51 6005 0101 0008 1398 63  SOLADEST600 
Verwendungszweck:
2440627014037, Az. 10 K 56/23, Name des Bieters, AG Emmendingen
Dem Gericht muss im Termin eine Buchungsbestätigung der Landesoberkasse 
Baden-Württemberg vorliegen; das Risiko hierfür trägt der Einzahler.
Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.
Amtsgericht Emmendingen 
– Vollstreckungsgericht –

Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart 
und Lage Anschrift m² Blatt

Biederbach 760/11 Gebäude- und 
Freifläche Breitmatte 6 810 441 

BV 3

Datum Uhrzeit Raum Ort

Donnerstag, 
25.04.2024 08:15 Uhr II, Sitzungssaal

Amtsgericht Emmendingen
Karl-Friedrich-Straße 25
79312 Emmendingen

 

Aktenzeichen:  
 

10 K 2/19 

 

 

 

 

  Amtsgericht Emmendingen  

VOLLSTRECKUNGSGERICHT 

 

 
Terminsbestimmung:

 

Terminsbestimmung:

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Aktenzeichen:
10 K 56/23 

öffentlich versteigert werden: 
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Biederbach

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen): 
Reihenendhaus mit Garage, Bj. ca. 1961, teilmodernisiert, WF 118,53 m²
Verkehrswert:     480.000,00 € 
Weitere Informationen in einigen Tagen unter www.versteigerungspool.de 
Der Versteigerungsvermerk ist am 26.6.2023 in das Grundbuch eingetragen worden.
Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grund-
buch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der 
Aufforderung zur Abgabe von Geboten anzumelden und, wenn der Antragsteller 
widerspricht, glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des ge-
ringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungs-
erlöses den übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 
ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung 
des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens her-
beizuführen, widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des 
versteigerten Gegenstandes tritt.
Hinweis:
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine genaue Be-
rechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der Kündigung und 
der die Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung 
mit Angabe des beanspruchten Ranges schriftlich einzureichen oder zu Pro-
tokoll der Geschäftsstelle zu erklären.
Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung vorliegt und keine 
Änderungen eingetreten sind. 
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit 
verlangt werden.
Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu leisten. Sicher-
heitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.
Bietsicherheit kann unter anderem durch rechtzeitige Überweisung geleistet wer-
den:
Überweisung auf folgendes Bankkonto mit den Verwendungszweck-Angaben

Empfänger: Bank:
Landesoberkasse Baden-Württemberg Baden-Württembergische Bank
IBAN: BIC:
DE51 6005 0101 0008 1398 63  SOLADEST600 
Verwendungszweck:
2340629536465, Az. 9 K 53/23, Name des Bieters, AG Emmendingen
Dem Gericht muss im Termin eine Buchungsbestätigung der Landesoberkasse 
Baden-Württemberg vorliegen; das Risiko hierfür trägt der Einzahler.
Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.
Amtsgericht Emmendingen 
– Vollstreckungsgericht –

Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart 
und Lage Anschrift m² Blatt

Kollnau 194/8 Gebäude- und 
Freifläche

Kohlenbacher 
Str. 36 235 565, 

BV 1

Datum Uhrzeit Raum Ort

Donnerstag, 
21.03.2024 09:15 Uhr II, Sitzungssaal

Amtsgericht Emmendingen
Karl-Friedrich-Straße 25
79312 Emmendingen

 

Aktenzeichen:  
 

10 K 2/19 

 

 

 

 

  Amtsgericht Emmendingen  

VOLLSTRECKUNGSGERICHT 

 

 
Terminsbestimmung:

 

Terminsbestimmung:

Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Aktenzeichen:
9 K 53/23 

Emmendingen, 19.01.2024

öffentlich versteigert werden: 
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Kollnau
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In den kommenden sieben Tagen finden keine Gremiensitzungen statt.

Schließtage der Stadt Waldkirch an Fastnacht

DieVerwaltung der Stadt Waldkirch im Rathaus Marktplatz 1-5, Gartenstraße
5, Marktplatz 6 und die Ortsverwaltungen in Buchholz und Kollnau schlie-
ßen am Donnerstag, 8. Februar, um 13.30 Uhr. Am Freitag, 9. und Montag, 12.
Februar, sind die Behörden ganztags geschlossen.

Im Februar geänderte Sprechzeiten im Roten Haus

Im Februar findet im Roten Haus dienstags keine Nachmittagssprechstunde
statt. Die Sprechzeiten sind bis März: Mittwoch- und Donnerstagvormittag
von 9 bis 12 Uhr.

Elztalmuseum geschlossen

Von Donnerstag, 8. Februar, bis Dienstag, 13. Februar, bleibt das Elztalmuse-
um geschlossen.

Mediathek geschlossen

Die Mediathek Waldkirch bleibt am Montag, 12. Februar, geschlossen.

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht!

Jede Wahl verkörpert ein Stück Demokratie. Wer mitwirken und dies „haut-
nah“ erleben möchte, ist herzlich eingeladen, Wahlhelfer bei den Kommu-
nal- und Europawahlen am Sonntag, 9. Juni, zu werden. Der Helferdienst
umfasst am Wahltag eine erste Schicht wahlweise von 7.30 bis 12.45 Uhr oder
von 12.45 bis 18 Uhr und die Anwesenheit ab 18 Uhr, um die Wahlergebnisse
der Europawahl im Wahllokal zu ermitteln. Wer bereits am Wahltag unter-
stützt hat, kann auch am Montag, 10. Juni, helfen. Dann werden die Ergeb-
nisse der Kommunalwahlen (Kreistags-, Gemeinderats- und Ortschaftsrats-
wahlen) ausgezählt. Die Helfenden werden gebeten, bei der Anmeldung
gleich mitanzugeben, ob sie nur an einem oder an beiden Tagen zur Ver-
fügung stehen. Voraussetzung für den Dienst als Wahlhelfer ist eine Wahl-
berechtigung. Wahlberechtigt sind Personen, die Deutsche oder Unionsbür-
ger sind, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, mindestens drei Monate in
Waldkirch wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Helfer
erhalten mit dem Bestellungsschreiben Vorschläge für verschiedene Schu-
lungstermine; die Teilnahme an einer Schulung ist eine notwendige Voraus-
setzung. Die Entschädigung für die Tätigkeit als ehrenamtlicher Wahlhelfer
beträgt für den Wahlsonntag 50 Euro, am Montag 40 Euro. Für Verpflegung
wird am Montag, 10. Juni, (Mittagessen, Imbiss und Getränke) gesorgt. Für
Fragen steht Monika Heizmann gerne unter der Telefonnummer 07681 / 40
41 95 zur Verfügung. Die Anmeldung kann bis Donnerstag, 29. Februar, per
E-Mail an wahlen@stadt-waldkirch.de gesendet werden.

Jetzt Wohngeldantrag online stellen!

Am einfachsten ist die Stellung eines Wohngeldantrags über das Onlinefor-
mular imPortaldesLandesBaden-Württemberg.AufderSeitewww.service-
bw.de findet man den Antrag, wenn man in der Suche das Stichwort „Wohn-
geld beantragen“ und bei Ort „Waldkirch“ eingibt. Anschließend folgt die
kostenlose Registrierung für ein Servicekonto. Dann wird man durch den
digitalen Antrag geführt. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die zuständi-
gen SachbearbeiterInnen der Stadt Waldkirch: Anna Wisser, anna.wis-
ser@stadt-waldkirch.de, Telefon 07681 / 404-146 und Alessandro Mita, ales-
sandro.mita@stadt-waldkirch.de, Telefon 07681 / 404-148.

Fundstücke im Januar

Fundgegenstände können zu den üblichen Öffnungszeiten im Bürgerservice
des Rathauses und in den Ortsverwaltungen Kollnau und Buchholz abgege-
ben werden. Falls die Eigentümer*innen sich nicht melden, geht das Eigen-
tum an Fundsachen nach Ablauf von sechs Monaten nach Anzeige des Fun-
des (bei Gegenständen unter zehn Euro sofort) auf den/die Finder*in bezie-
hungsweise die Gemeinde über. Nutzen Sie auch unsere Online-Suche. Alle
abgegebenen Fundstücke werden vom Fundbüro dort eingepflegt:
https://www.stadtwaldkirch.de/start/buergerservice/fundsachen.html Fol-
gende Gegenstände wurden im Monat Januar 2024 abgegeben:

Geburtstage: Die Stadt Waldkirch gratuliert!

c Waldkirch (Kernstadt)
Herbert Braun (80), Gisela Bottmann (75), Fridolin Kaiser (85), Karl-Heinz
Kobras (75), Edith Marianne Irmgard Worff (85), Viktor Kiemele (70), Christa
Monika Dingnis (75), Christiane Lonny Gundersheimer (70)
c Kollnau
Brunhilde Moser (75), Abdul Khawaja (70), Franz Petritz (85), Gisela Csipai-
Aciu (85), Necmiddin Celikel (75)
c Buchholz
Solveig Rebholz (70)
c Siensbach
Gisela Elisabeth Bürkle (80)
c Suggental
Georg Horst Schön (90)

Generationenbüro über Fastnacht geschlossen

Von Donnerstag, 8. Bis einschließlich Montag, 12. Februar, entfallen die Be-
ratungen vor Ort im Generationenbüro. Bitte wenden Sie sich vorab an die
Ansprechpartner*innenderAngebote,umbeiBedarfandereTerminezuver-
einbaren:
BDH Sozialrechtsberatung: Telefon 07681 / 2091789
AGJ Obdachlosenberatung: Telefon 07641 / 9586931
Beirat für Menschen mit Behinderung: Telefon 07681 / 9187
Pflegestützpunkt LK Emmendingen: Telefon 07641 / 4513095.

Das Generationenbüro im Rathausinnenhof der Stadt Waldkirch bietet zahl-
reichen Institutionen Raum für soziale Beratung in verschiedenen Lebensla-
gen. Zu den Beratungszeiten ist das Generationenbüro auch unter der Tele-
fonnummer07681 / 404232zuerreichen.DiePostanschrift lautet:Marktplatz
1-5, 79183 Waldkirch.
AGJ Obdachlosenberatung
Freitag von 10 bis 12 Uhr
BDH Bundesverband Rehabilitation
Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr sozialrechtliche und sozialmedizinische Be-
ratung für Mitglieder und Interessierte nach Vereinbarung unter der Telefon-
nummer 07681 / 2091789 - auch außerhalb der Sprechzeiten.
Beirat für Menschen mit Behinderung
Allgemeine Beratung jeden 2. und 4. Montag im Monat von 10 bis 11 Uhr
Deutscher Kinderschutzbund/Ortsverein Waldkirch e.V.
Jeden ersten Donnerstag von 11 bis 12 Uhr Beratung von Kindern, Jugend-
lichen und Eltern; außer in den Schulferien.
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung für Menschen mit Behinde-
rung (EUTB)/Lebenshilfe KV Emmendingen e.V.
Kostenfreie Beratung dienstags von 14 bis 16 Uhr nach Vereinbarung unter
der Telefonnummer 07641 / 93 34 12 03. Beratung auch in Emmendingen,
Herbolzheim, Endingen und Elzach bei: EUTB Diakonisches Werk Emmen-
dingen, Telefon 07641 / 9185-13 oder -16, EUTB Deutsches Rotes Kreuz KV Em-
mendingen e.V., Telefon 07641 / 96212-65.
Jobcenter Landkreis Emmendingen
Jeden Mittwoch von 13 bis 15.30 Uhr können Kurzanliegen geklärt und Unter-
lagen abgegeben werden. Es findet keine Beratung hinsichtlich Arbeitsver-
mittlung oder Leistungsbezug statt.
Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Der Pflegestützpunkt bietet für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Em-
mendingen ein neutrales und kostenloses Beratungsangebot für gesetzlich
versicherte Pflegebedürftige, Angehörige und Interessierte aller Altersgrup-
pen rund um das Thema Pflege, Betreuungs- und Entlastungsmöglichkeiten.
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im Pflegestützpunkt
Emmendingen, in den Außensprechzeiten oder beim Hausbesuch.
Außensprechstunde im Generationenbüro in Waldkirch montags von 12 bis
16 Uhr und nach Terminvereinbarung. Kontakt: Frau Ziebold, Telefon 07641
/ 4513095, E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de.
Sozialverband VdK/Sozialrechtsberatung
Sozialrechtsberatung alle zwei Monate dienstags von 8.30 bis 11.45 Uhr. Die
Termine können dem Aushang am Generationenbüro entnommen werden
oder per Telefon unter 0761 / 504490 erfragt werden.
Sozialverband VdK/ Ortsverband Waldkirch
Allgemeine Beratung jeden Dienstag von 16.30 bis 19 Uhr nach telefonischer
Vereinbarung unter der Telefonnummer 07681 / 4747496.
Stadtseniorenrat Waldkirch e.V. und Beratung Wohnraumvermittlung
Beratung für Seniorinnen und Senioren mittwochs von 10 bis 12 Uhr. Bera-
tung für private Waldkircher VermieterInnen, die ihren ungenutzten Wohn-
raum der Wohnungswirtschaft zur Anmietung zur Verfügung stellen wollen.
Jeden 1. Mittwoch im Monat von 9 bis 11 Uhr

Eckwerte des Arbeitsmarkts für den Geschäftsstellen-
bezirk Emmendingen

Die Arbeitslosigkeit ist von Dezember auf Januar um 321 auf 3.010 Personen
gestiegen. Das waren 159 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslo-
senquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Januar 3,1%; vor
einem Jahr belief sie sich auf 2,9%. Dabei meldeten sich 964 Personen (neu
oder erneut) arbeitslos, 131 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beende-
ten 635 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+44). Der Bestand an Arbeitsstellen
ist im Januar um 14 Stellen auf 898 gesunken; im Vergleich zum Vorjahres-
monat gab es 137 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Januar 178
neue Arbeitsstellen, 35 weniger als vor einem Jahr.

Finanzielle Selbstbestimmung

In einem Online-Vortrag mit dem Titel „Finanzielle Selbstbestimmung“ am
Donnerstag, 22. Februar, richtet sich Dr. Birgit Happel an Frauen, die im Zuge
von Familiengründungen einen Großteil der unbezahlten Arbeit überneh-
men und Gefahr laufen, ihre finanzielle Unabhängigkeit aus den Augen zu
verlieren. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und dauert rund 90 Minuten.
Benötigt wird ein PC, Tablet oder Smartphone mit Internetanbindung. Die
Teilnahme ist kostenlos und erfolgt über die Konferenzplattform Zoom. Die
Zugangsdaten gibt es nach Anmeldung bis 19. Februar unter www.evee-
no.com/239064321. Wenn Frauen die Hauptlast unbezahlter Arbeit überneh-
men, ist eswichtig, sich systemischeZusammenhänge und strukturelle Fehl-
anreize frühzeitig bewusst zu machen. Die Referentin zeigt typische Fallstri-
cke in Bezug auf weibliche Finanzen auf.

Angebot für Kind mit Elternteil: „Psychomotorik für Familien“

Lernen und Erfahren durch Bewegung, spielend lernen - Die „Psychomotorik
für Familien“ ist ein ganzheitliches, pädagogisches Bewegungsangebot und
richtet sich an Kinder im Alter von vier bis neun Jahren und jeweils ein El-
ternteil (auch ein Geschwisterkind ist herzlich willkommen). Das Angebot
erstreckt sich über zehn Einheiten zu je 60 Minuten und findet im Bewe-
gungsraum der Sprachheilschule Emmendingen statt, und zwar immer frei-
tags (Start voraussichtlich am 1. März 2024). Gruppe 1 (Kinder im Alter von
vier bis sechs Jahren) von 14.45 bis 15.45 Uhr, Gruppe 2 (Kinder im Alter von
sieben bis neun Jahren) von 16 bis 17 Uhr. Kontakt und Anmeldung bei Su-
sanne Quadt (staatlich anerkannte Erzieherin und Motopädin) per E-Mail an
susanne.quadt@web.de Das Bewegungsangebot findet Im Rahmen des Lan-
desprogramms „STÄRKER nach Corona“ statt, das gezielt Angebote für Fa-
milien unterstützt.

Qualifizierungskurs für Begleitende von Menschen
mit Demenz

Im Rahmen der Mitarbeit im Netzwerk Demenz Waldkirch, bietet die Kirch-
liche Sozialstation St. Elisabethvon Donnerstag, 29. Februar, bis Donnerstag,
18. April, an acht Terminen aufgrund der hohen Nachfrage einen weiteren
Qualifizierungskurs für interessierte Bürger/innen, pflegende Angehörige
und Menschen, die sich ehrenamtlich für Menschen mit Demenz engagieren
oder einbringen möchten, an. Mit der Anmeldung ist die Teilnahme für die
gesamten Kurseinheitenvon insgesamt 30Zeitstundenverbindlich. Der Kurs
findet an den folgenden Terminen statt: Donnerstag, 29. Februar und 7. März,
Samstag, 9. März, Donnerstag, 14. März, Samstag, 16. März, Donnerstag, 21.
März, Samstag, 13. April und Donnerstag, 18. April. Der Beginn des Kurses ist
am Donnerstag ab 17.30 Uhr am Samstag vormittags. Weitere Informationen
und Anmeldungen über die Kirchliche Sozialstation St. Elisabeth e.V. (Kirch-
straße 16, 79183 Waldkirch) unter der Telefonnummer 07681 / 407 20 oder
per E-Mail an info@sozialstation-waldkirch.de, Anmeldeschluss ist Freitag,
23. Februar. Der gesamte Kurs ist für die Teilnehmenden, aufgrund der Teil-
finanzierung durch das Netzwerk Demenz Waldkirch und einer Spende des
Vereins WiWalDi e. V. kostenlos.

Lea-Mittelstandspreis für soziale Verantwortung –
jetzt bewerben!

Der Lea-Mittelstandspreis für soziale Verantwortung wird in diesem Jahr
zum achtzehnten Malvom Ministerium für Wirtschaft,Arbeit und Tourismus
gemeinsam mit Caritas und Diakonie in Baden-Württemberg ausgelobt. Der
Preis zeichnet kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern
aus und ist in dieser Form der teilnehmerstärkste CSR-Preis in Baden-Würt-
temberg. Die Bewerbungsphase für die Unternehmen endet am 31. März
2024. Weitre Informationen gibt es auf der Homepage Lea-Mittelstands-
preis.de oder auf LinkedIn.

Amphibienschutz in Waldkirch

Jedes Jahr im Frühjahr machen sich Amphibien auf den Weg zu ihren Laich-
plätzen in Tümpeln und Seen. Auch in Waldkirch findet dies an mehreren
Stellen statt. Am Krankenhausteich am Heitereweg und am Bruckwald-See-
rosenteich an der Kandelstraße bringen ehrenamtliche Helferinnen und Hel-
fer in Zusammenarbeit mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) schon seit Jahren die Tiere sicher über die Straße, könnten aber
noch Verstärkung gebrauchen. Deswegen bittet der BUND interessierte Bür-
gerinnen und Bürger um Mithilfe. Sie müssten im Zeitraum März und April
2023bereit sein,dieTiere inderAbenddämmerungoderamMorgenaneiner
der beiden Straßen aufzusammeln und hinüberzubringen. Dabei wäre es für
die Organisation hilfreich, sich auf einen Abend oder Morgen in der Woche
festzulegen. Nähere Informationen erteilt Herr Kirchübel vom BUND gerne
unter Telefon 07681 / 2092008 oder tkirchuebel@yahoo.de und nimmt An-
meldungen entgegen.

Die folgenden Termine gelten, wenn nicht anders genannt, für das Jahr 2024.
Straßensperrungen an Fastnacht
Aufgrund verschiedener Fastnachtsumzüge sind nachstehende Straßen zeit-
weise gesperrt. Bitte die an den Bushaltestellen angebrachten Hinweise für
Ersatzhaltestellen beachten! Am Donnerstag, 8. Februar, kleiner Umzug mit
den Kläpperlemajestäten von 18.45 bis rund 19 Uhr von Vogt-Walter-Haus
über Kandelstraße auf den Marktplatz. Fasneteröffnung von 19.30 bis rund
20.30 Uhr mit Umzug vom Marktplatz über Lange Straße – Bismarckstraße –
Moltkestraße – Damenstraße – Gartenstraße zurück zum Marktplatz Am
Samstag, 10. Februar, Hexensabbat auf dem Marktplatz von 19 bis rund 20
Uhr mit Fackelumzugvon der Kirchstraße (Sozialstation) zum Marktplatz Am
Sonntag, 11. Februar, Umzug am Fasnet-Sundig, von 14 bis rund 16 Uhr von
der Blumenstraße/Gartenstraße über Marktplatz – Gartenstraße - Damen-
straße – Moltkestraße – Bismarckstraße – Lange Straße zurück zum Markt-
platz/Turmstraße Am Montag, 12. Februar, Umzug nach der Elfi-Mess von
rund 15 bis rund 15.45 Uhr von der Stadthalle über Merklinstraße – Adenau-
erstraße – Lange Straße zum Marktplatz Am Dienstag 13. Februar, Umzug
mit anschließender Fasnet-Verbrennung von 19 bis rund 20.30 Uhr vom
Marktplatz (Alter Mohren)/Gartenstraße über Gartenstraße - Blumenstraße
– Lange Straße zurück zum Marktplatz. Dort anschließend Fasnetverbren-
nung.
Bauarbeiten in der Schwarzenbergstraße
Durch Bauarbeiten in der Schwarzenbergstraße an der Kanalisation ist eine
direkte Durchfahrt an dann nicht mehr möglich. Die ausgeschilderte Umlei-
tung führt durch den Wald.
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Mit uns erreichen Sie mehr!

F08316056-F2024/000001 Batteriefeuerwerk von Weco

F08316056-F2024/000002 Brille Fassung in gold

F08316056-F2024/000003 Halskette gold mit Namensanhänger

F08316056-F2024/000006 Schlüsselbund am Ring, 
2x Dom und 1 Motorradschlüssel 

F08316056-F2024/000007 1 Schlüssel am Eiffelturmanhänger

Fundverz.-Nr. Beschreibung Fundgegenstand
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